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(5) Auf Antrag eines Grundeigentümers, der die Voraussetzun­
gen zur Zahlung einer Entschädigung erfüllen würde, ist das 
Grundstück oder ein Teil des Grundstückes vom Land gegen eine 
angemessene Entschädigung einzulösen. Dabei sind bereits 
geleistete Entschädigungen für die Erschwerung oder den Weg­
fall der Nutzung des Grundstückes oder die Minderung des Er­
trages anzurechnen. 
Auf das Verfahren findet Abs. 3 sinngemäße Anwendung. 

·§19 STRAFBESTIMMUNGEN: 

(1) Wer 
a) entgegen~ · (nicht) durchführt 

(nicht) duldet 
den ges.etzten Verpflichtungen nicht nach­
kommt 

b) 
c) -
begeht eine Vewaltungsübertretung. 

(2) Diese Übertretungen sind in den Fällen 
1. der lit a mit Geldstrafe bis zu s oder Arrest bis 
Wochen 
2. der lit b mit Geldstrafe bis zu s oder Arrest bis 
Wochen 
3. der lit C mit Geldstrafe bis zu s oder Arrest bis 
Wochen 
zu ahnden. 

ZU 

zu 

zu 

( 3) Die Strafe des Verfalls von Gegenständen, auf die sich 
die strafbare Handlung, sowie von Werkzeugen und Waffen, kann 
ausgesprochen werden. 

(4) Als verfallen erklärte Tiere oder Pflanzen sind möglichst 
wieder an Ort und Stelle zurückzubringen, ansonsten in Pflege 
von sachkundigen Personen zur eventuellen Nachzucht zu über­
geben und bei Bedarf zur wissenschaftlichen Forschung zu ver­
wenden. 

§20 VERJÄHRUNG: 

Die Verfolgung einer Person wegen Übertretung dieses Landes­
gesetzes ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einem Jahr von 
der Behörde keine Verfolgunshandlung vorgenommen worden ist. 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN: 

§21 FORSTLICHE MASSNAHMEN: 

In den ersten 10 Jahren · des Bestehens des NPs sind im 
gesamten NP-Gebiet noch folgende forstliche Maßnahmen durch­
zuführen: 
- Entfernen der Hybridpappelbestände; 
- Einbringen von standortgerechten Arten; 
Sonstige. 
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§22 WILDSTANDSREDUKTIONEN: 

In den ersten 
Managementplan 
erreichen. 

ANHANG: 

10 Jahren des Bestehens des NPs ist die 
als für den NP tragbare Wilddichte 

Gern. §5 (2c.) zu genehmigende Erholungszentren sind: 

- Orth (genauere Beschreibung des Gebietes); 
Sonstige. 

2) NOVELLEN ZU LANDESGESETZEN IN NÖ: 

RAUMORDNUNG: (Raumordnungsgesetz L 8000) 
1 

§3 ÜBERÖRTLICHE RAUMPLANUNG: 

im 
zu 

(6) Für die Planungszone NP Donauauen erstellt die NP-Beh. 
das überörtliche ·Raumordnungsprogramm. Der von ihr zu 
erstellende Managementplan gern. §7 NP-Ges. gilt als über­
örtliches Raumordnungsprogramm. §4 (2-4) dieses Gesetzes ist 
sinngemäß anzuwenden. (Dh. kein Recht zur Stellungsnahme für 
Arbeiterkammer u.a. Kammern, div. Kirchen, Militär­
kommando ... ; nur 14 Tage in Gemeinden zur Aufsicht aufzu­
legen, jedermann darf schriftlich Stellung nehmen; recht­
zeitige Stellungnahmen sind bei einer Beschlußfassung des 
Gemeinderates darüber "in Erwägung zu ziehen".) 

§12 (5) 2. (zur besonderen Kenntlichmachung im Flächen­
widmungsplan): 
Flächen, für die aufgrund von Bundes- oder Landesgesetzen 
Nutzungsbeschränkungen bestehen: "·· und "NPs". 
§14 (2): Als Grünland sind jedenfalls Flächen vorzusehen, die 
für land- und forstwirtschaftliche Nutzung, für 
Gärtnereien, ... , . für Parkanlagen, "für Nationalparks''··· und 
dergleichen bestimmt sind. 

LANDESSTRASSENGESETZ (L 8500-0): 

zu §6 (3): Behörden und Amtsstellen, "insbesondere in der NP­
Region (§10 NP-Ges.) die NP-Beh." 

3) NP-GES. IN WIEN: 

Ein NP-Ges. gern. §18 Wr. NaturschutzG ist zu erlassen. Das 
geschieht in dem Bewußtsein, daß das Gebiet allein zu klein 
für die Errichtung eines NPs wäre und ohne einen angrenzenden 
NP in Niederösterreich nicht sinnvoll errichtbar wäre. 
Das Gesetz hat grundsätzlich den gleichen Inhalt wie das NP­
Ges. in Niederösterreich. Da , die Lobau aber schon allein 
wegen ihrer Nähe zur Großstadt und wegen ihrer begrenzten 
Fläche zum Großteil als Erholungszentrum vorgesehen werden 
wird, müßten auch folgende Vereinfachungen bei der Errichtung 
des NPs ausreichend sein: · 
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1) Schon im Gesetz werden die einzelnen Zonen und Ein­
richtungen innerhalb dieser detailliert ausgestaltet (keine 
"finale Determinierung" und Möglichkeit zur Erstellung eines 
Managementplanes durch die Beh.; dafür müßten allerdings 
schon die Vorstellungen von der Aufgliederung des Gebietes 
genau ausgearbeitet sein, 
zB südlich der Donau noch Primärzone ... ). 

2) Keine Bestellung einer eigenständigen Behörde, sondern 
·Verwaltung durch die MA 2. 

Die Alternative wäre ein NP-Ges. im gleichen Umfang wie in NÖ 
mit der gleichen Organisation, wobei aber 
1. die Ausdehnung des Gebietes nicht von vergleichbarer Größe 
ist, . 
2. Die Beh. wahrscheinlich wegen der einheitlichen Struktur 
des Gebietes einen weit beschränkteren Aufgabenbereich wahr­
zunehmen hätte. 

Die Aufwendungen für die Einrichtung einer solchen Behörde 
, stünden wahrscheinlich in keinem Verhältnis zum Umfang der 
praktisch anfallenden Verwaltungstätigkeit. 

4) ZUSAMMENFASSUNG DES EIGENTUMS AN DEN GRUNDSTÜCKEN IM NP: 

Für eine Zusammenfassung de~ Grundstücke im NP gäbe es 
mehrere Möglichkeiten. Folgende Arten der Errichtung wären 
denkbar: 

1) Stiftung: 
Einziger Stifter ist der Bund, die Stiftungserklärung ist mit 
§§ 1,2 NP-Ges. identisch. Damit entsteht eine Vermögensmasse 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Andere Grundstücke werden vom Land gern. §18 (5) NP-Ges. ein­
gelöst. 

Vorteil: Die Errichtung der Stiftung ist einfach und schnell. 

Nachteil: Durch den Gesetzteswortlaut des BStiftungsG ist der 
Zweck einer Donauauen-Stiftung nicht abgedeckt (gemein­
nützig), er kann nur durch weite Auslegung der Beschreibung 
"gemeinnützig" abgedeckt werden. 

Die NP-Beh. übernimmt. die Verwa1tung der Stiftung (Grund­
stücksverwaltung). 
Da die Stiftung aber nur im Rahmen der Privatwirtschafts­
verwaltung des Landes betreut wird, können auch über die 
Landesgrenzen hinweg Grundstücke, die im Gebiet der Stadt 
Wien liegen, in die Stiftung eingebracht werden. 

Zuständigkeiten zur Gültigkeiteserklärung durch Bescheid: 
Sind auch Grundstücke aus Wien einzubringen, ist das BMI zu­

. ständig, sonst, da der Zweck der Stiftung nicht über die 
Landesgrenzen eines Landes hinausgehen, der LH von Nö. 
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In der Stiftungssatzung ist ein Herausgabeanspruch oder 
Rückkaufsrecht, wenn die Ziele des NPs (wegen Änderung der 
Rechtslage, •.. ) nicht mehr erreichbar erscheinen, festzu­
legen. 
Außerdem ist die Berichterstattung an den Stifter und an 
andere Personen, die ein Grundstück eingebracht .haben, 
jährlich (alle 2 Jahre .. ) festzulegen. 

2) Errichtung einer juristischen Person durch Gesetz: 

Die Grundstücke der größten Grundstückeigentümer im NP-Gebiet 
werden vom Land NÖ in einem Gesetz (NP.;.Ges. ) zu einer Ver­
mögensmasse mit eigener Rechtspersönlichkeit erklärt. Weitere 
Grundstücke können wie bei einer Stiftung im diese 
juristische Person ei~gebracht werden. Die Vermögensmasse hat 
dieselben Zielsetzung~n· wie eine "echte" Stiftung, die Ver­
waltung übernimmt ebenfalls die NP-Beh. von NÖ. Ist im Gesetz 
noch ausdrücklich festgelegt, daß der Stiftung keine 
hoheitlichen Aufgaben zukommen, kann die NP-Beh. von NÖ auch 
die Verwaltung etwaiger Wiener Gründe übernehmen. 

Die Vermögensmasse kann auch "Stiftung" (wie der im 
Salzburger NP-Ges. errichtete "Fonds") genannt werden. 

Vorteil: Es gibt keine Auslegungsprobleme wie bei einer 
Stiftung. 
Nachteil: Der Aufwand zur Errichtung ist größer als der für 
eine Stiftung. 

Wenn daher die Genehmigung des BMI/Landes für die Errichtung 
der Stiftung gesichert erscheint, ist die Errichtung einer 
Stiftung vorzuziehen. Liegt einmal ein Genehmigungsbescheid 
für die Stiftung vor, so ist sie auch rechtsgültig errichtet. 

5) BUNDESKOMPETENZEN: 
FORSTGESETZ: 

Zu§§ 21-32: Wälder mit Sonderbehandlung: 
§32a: "NP-Wald": 
(1) Wälder mit 
- großer Urspünglichkeit, für Österreich charakteristischen, 
bedeutsamen Formen ... 
- und die vom BMLF gemeinsam mit dem zuständigen Land als zu 
einem NP-G.ebiet gehörend als "NP-Wald" vertraglich vereinbart 
werden, 
sind durch VO des Bundesministers zum "NP-Wald" zu erklären. 

(2) Der Zweck der Errichtung eines NPs ist insbesondere die 
Einschränkung der wirtschafltichen Nutzung des NP-Waldes, um 
seine Ursprünglichkeit zu erhalten, natürliche Sukzessionen 
zu gewährleisten oder beide Ziele nebeneinander zu erreichen. 

Folgen ähnl. Bannwald: 

§ 32b: Inhalt der NP-Wald-"Legung": 
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Zur Erreichung des NP-Wald Zieles hat die Behörde nach den 
örtlichen Verhältnissen erforderliche Maßnahmen und Unter­
lassungen vorzuschreiben, insbesondere: 
a) Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder der Herbeiführung ei­
nes bestimmten Bewuchses anzuordnen, wenn dadurch der _Zweck 
des NP- Waldes am besten erfüllt wird (oder: der möglichst ur­
sprünglich ist), wie überhaupt eine bestimmte Waldbehandlung 
zu verbieten oder aufzuerlegen, 
b) Bestimmte (oder sämtliche) Fällungen oder Nutzungsarten 
vorzuschreiben, einzuschränken oder zu verbieten. Die Vor­
schriften über die Wiederbewaldung (§13) gelten nicht in NP­
Gebieten, sie sind nur in vom Teilplan als Sekundärzone aus­
gewiesene Flächen (§32c (3)) mit Bescheid vorzuschreiben. 
c) Im NP-Wald bestehende Einf orstungsrechte einzuschränken 
oder aufzuheben, wenn .ihre Beibehaltung der speziellen Ziel­
setzung eines NP-Waldes . entgegenstehen würde, 
d) bestimmte Bringungsarten oder die Benutzung bestimmter 
Bringungsanalgen vorzuschreiben, örtlich oder zeitlich zu be­
schränken oder zu verbieten. 
e) die Fällung an die vorherige Anmeldung oder forstfachliche 
Auszeige oder an eine Bewilligung zu binden, 
f) die Bewirtschaftung nach einem behördlich genehmigten 
Wirtscahftsplan vorzuschreiben, 
g) Forststraßen, die infolge der eingeschränkten 
wirtschaftlichen Nutzung nicht mehr benötigt werden, sind 
aufzulassen. 

(2) Das Betreten des Waldes außer für Organe der Behörde bei 
Ausübung ihrer Tätigkeit und von ihr beauftragte Personen zur 
wissenschaftlichen oder sonstigen Betreuung des Waldes sowie 
bei Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit von Menschen, zur Abwehr 
von Katastrophen oder unmittelbaren Beseitigung von 
Katastrophenfolgen, außer bei Sachschäden des NP-Waldes 
selbst, und im Zuge eines Einsatzes von Organen der 
öffentlichen Sicherheit oder Aufsicht, ist verboten. 
zeitliche oder örtliche Ausnahme von dem allgemeinen Betreu­
ungsverbot auf Wegen und straßen sowie für eine über §33 (3) 
hinausgehende Benutzung des NP-Waldes für einzelne Flächen 
können von der Behörde erlassen werden, wenn sie der 
speziellen Zielsetzung eines NPs sowie der Widmung der 
speziellen Fläche gern. dem Teilplan (Abs. 4) nicht zuwider­
laufen. 

(4) Für das Gebiet des NP-Waldes ist ein eigenständiger Teil­
plan zum Waldentwicklungsplan (§9) von der Behörde zu er­
stellen. Dieser hat Gebiete auszuweisen, in denen die Er­
haltung eines bestimmten Zustandes des Waldes bezweckt wird 
(Sekundärzonen) und solche, in denen in die natürlichen 
Lebensabläufe des Waldes nicht eingegriffen werden soll 
(Prirnärzonen). 

(5) Sind in einem NP nicht nur den Wald betreffende 
Management- · oder Entwicklungspläne von einer das NP-Gebiet 
verwaltenden Behörde zu erstellen, so ist das Verfahren zur 
Feststellung eines Teilplanes gern. (4) mit diesem Verfahren 
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gemeinsam durchzufürhen, falls in beiden Verfahren dieselbe 
Behörde zuständig ist. 

§32c: Entschädigung: 

(1} Der Waldeigentümer hat, sofern ihm aus der Errichtung 
eines NP-Waldes vermögensrechtliche Nachteile erwachsen, 
Anspruch auf Entschädigung. 

·(2} Der Antrag auf Entschädigung ist bei sonstigem Anspruchs­
verlust binnen 3 Jahren vom Zeitpunkt der Kundmachung der VO 
über die Errichtung eines NP-Waldes bei der für die Verwal­
tung des NP-Waldes zuständigen Beh. in erster Instanz einzu­
bringen. 
Diese hat über · die Hön~ _des Ersatzes zu entscheiden. 

(3) Der Antragsteller kan~ binnen 3 Monaten nach der 
Zustellung des Bescheides beim örtlich zuständigen Bezirks­
gericht die Neufestsetzung der Entschädigung begehren. Mit 
dem Einlangen eines solchen Antrages bei Gericht tritt die 
Festsetzung der Höhe der Entschädigung durch die Behörde 
außer Kraft. Für das gerichtliche Verfahren sind die Bestim­
mungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl 71, sinn­
gemäß anzuwenden. Der Antrag auf gerichtliche Festsetzung der 
Höhe der Entschädigung kann ohne Zustimmung der Behörde nicht 
zurückgenommen werden. Wird er zurückgenommen, gilt der im 
Bescheid der Behörde bestimmte Entschädigungsbetrag als ver­
einbart. 

§32d 
Bedarf ein Vorhaben sowohl einer Bewilligung nach §32a-c als 
auch einer solchen nach landesgesetzlichen Vorschriften, so 
sind die Verfahren gemeinsam durchzuführen. Bei der Ent­
scheidung in einer solchen Angelegenheit sind die Interessen 
des Naturschutzes im NP zu berücksichtigen. 

§
1

170 BEHÖRDEN: 

(8) . Der LH hat, wenn für ein NP-Gebiet, in dem ein Wald zum 
NP-Wald gern. §32a erklärt wurde, eine andere Landesbehörde 
als die Bezirksverwaltungsbehörde in erster Instanz für die 
Vollziehung des Landesgesetzes zuständig ist, diese Behörde 
auch für alle Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes als zu­
ständig zu erklären, soweit in diesem Bundesges·etz nicht eine 
andere Behörde bestimmt ist. · 

WASSERRECHT: 

In §105 Berücksichtigungsprinzip: 
Interessen, die in Regelungskompetenz 
Als weiteres öffentliches Interesse 
"oder Nationalpark". 

auch von öffentlichen 
der Länder stehen. 
zu § 105f: Naturdenkmal 

- Bevorzugte Wasserbauten: (§100 (2)} "nicht in von Ländern 
als NP bestimmten Gebieten" 
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§15 WRG Schutzvorschriften für Gewässer zugunsten von 
Fischereiberechtigten (Laichschongebiete, Winterschutz-
gebiete) 
Dazu: 
§15a Einschränkungen der Wasserbenutzung zugunsten besonderer 
Naturschutzinteressen: 

(1) In Gebieten, in denen Naturschutz ein besonders hohes 
öffentliches Interesse darstellt, insbesondere in NP­
.Gebieten, sind Gewässer sowohl ganzjährig als Laichschon­
gebiete als auch als Winterschutzgebiete (§15 (5,6)) durch VO 
auszuweisen, wenn dies vom BMLF gemeinsam mit dem zuständigen 
Land gern. Art. 15a B-VG vertraglich vereinbart worden ist, 
und Entschädigungen für etwaige Ertragsminderng durch 
eingeschränkte Nutzungen der Gewässer durch landesgesetzliche 
Anordnungen sichergesteilt sind. 

(2) Durch Bescheid der Wasserrechtsbehörde bereits einge­
räumte Rechte (insbes. Entnahmerechte von Schotter, Schlamm 
und Sand, Uferbauten) können, wenn das öffentliche Interesse 
am Schutz der Natur in diesem Gebiet, dem durch die 
Neugründung eines Schutzgebietes ein größerer Stellenwert als 
bisher zukommt, berücksichtigt werden muß und dieses 
Interesse durch den Weiterbestand eines solchen Rechtes 
schwer beeinträchtigt wäre, widerrufen werden, ansonsten sind 
sie in dem im Bescheid eingeräumten Umfang zu belassen. 

( 3) Für solche Gewässer sind wasserwirtschaftliche Rahmen­
verfügungen (§54) zu treffen, die deren Beibehaltung in ihrem 
Zustand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum Gegenstand 
haben. 
Bereits vor dem Abschluß einer Vereinbarung . gern. (1) 
bestehende Rahmenverfügungen sind entsprechend dem geänderten 
Gewicht der öffentlichen Interessen abzuändern. 

RAHMENVERFÜGUNG BETREFFEND DIE BEIBEHALTUNG DES ZUSTANDES DES 
NP-GEBIETES DONAUAUEN: 

1 - Erhaltung der naturnahen hydrologischen Verhältnisse; 
- Keine künstlichen Veränderungen der Gewässer außer im Falle 
einer Sohleintiefung der Donau alle Maßnahmen nach den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, eine solche 
hintanzuhalten: 
Hochwasserbekämpfung, Erosionsminderung, Stützung des Grund­
wasserbestandes 
- Keine AUsbaumaßnahmen an der freien Fließstrecke der Donau 
zur Erreichung einer größeren Wassertiefe. 

SCHIFFAHRTSRECHT: 

vo des BMWV gern. §11 SchiffahrtspolizeiGes.: 
Im NP-Gebiet (Grenzen genau beschrieben) sind aus Natur­
schutzgründen sämtliche Arten der Schiffahrt sowie Wasser­
sportarten verboten, asugenommen Rettungsfahrzeuge, Fahr­
zeuge, die im Zuge eines Einsatzes von Organen der 
öffentlichen Sicherheit oder Aufsicht verwendet werden, nicht 
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motorisierte Botte der Organe der NP-Beh. bei Ausübung ihrer 
Tätigkeit, sowie solche im Einsatz von bewilligten wissen­
schaftlichen Forschungsprojekten. Ausgenommen von diesem Ver­
bot ist die als Wasserstraße geführte freie Fließstrecke der 
Donau. In einem Abstand von 20m vom Ufer sind nur Fahrten mit 
nicht motorisierten Booten erlaubt. 

' 

Andere eingeschränkte Schiffahrtsmöglichkeiten für Besucher 
des NPs sind nur an bestimmten Stellen, die im Bereich der 
·Erholungszentren liegen, im Verordnungswege aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem Land NÖ zu gestatten. · 

GEWERBERECHT: 

zu §75: 
( 4) : Als Nachbarn sind auch Behörden zu behandeln, die ein 
besonders schutzwürdiges Naturschutzinteresse vertreten, ins­
besondere ein solches von NPs und anderen Naturschutz­
gebieten, wenn die Erreichung des speziellen Schutzzieles ge­
fährdet werden könnte, jedenfalls dann, wenn das besonders 
geschützte Gebiet und die zu genehmigende Anlage innerhalb 
einer Gemeinde liegen. 

STARKSTROMWEGGES. (StWG 1986): 

Berücksichtigungsprinzip für Naturschutz mit Anhörungsrechten 
der dafür zuständigen Behörde ist in §7 (1) StWG verankert. 

Dazu noch §7 (3): Steht in einem Gebiet ein anderes, 
besonders dringendes öffentliches Interesse der Erteilung 
sämtlicher Bau- und Betriebsbewilligungen entgegen, so ist 
durch VO dieses Gebiet als nicht für Starkstromwegeanlagen 
geeignet auszuweisen. Bau- und Betriebsgenehmigungen sind 
dann nur unter Umgehung dieses Gebietes zu erteilen. Liegt 
die Kompetenz zur Verwaltung dieses anderen öffentlichen In­
teresses im der Zuständigkeit der Länder, so ist der Inhalt 
der vo vertraglich mit dem betroffenen Land zu vereinbaren. 

Dazu VO: 
· Das NP-Gebiet Donauauen ist .für Starkstromwegeanlagen nicht 
geeignet. Bau- und Betriebsgenehmigungen sind nur unter Um­
gehung diese Gebietes zu erteilen. 

BUNDESTRASSENGESETZ (BGBl 1971/286): 

zu § 4 ( 1) : Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße hat der 
Bundesminister unter Bedachtnahme auf die Wirtschaft­
lichkeit ... "sowie des Naturschutzes" ... zu bestimmen. 

zu ( 3) : Vor Erlassung einer VO nach Abs. 1, durch die die 
Festlegung einer Straßenachse durch ein NP-Gebiet oder durch 
Gemeindegebiete, von denen Teile innerhalb eines NP-Gebietes 
liegen, geplant ist, ist- die für die Verwaltung dieses 
Gebietes zuständigen Behörde zu verständigen. Diese kann 
binnen 3 Monaten ab der Verständigung eine andere Festlegung 
der Straßenachse unter Vermeidung des NP-Gebietes oder von 
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schädigenden Einflüssen auf dieses empfehlen. Diese Empfeh­
lung ist bei der Bestimmung des Verlaufes durch den Bundes­
minister zu berücksichtigen. 

·,· . 


